
183 der Beilagen zu den Stellographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (134 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsge­
setz 1985 geändert wird (Marktordnungsge-

setz-Novelle 1991) 

Die vorliegende Regierungsvorlage bezweckt 
insbesondere die Weiterentwicklung der freiwilligen 
Lieferrücknahmeaktion, die Ausweitung der Mög­
lichkeiten des Ab-Hof-Verkaufs und die verpflith­
tende Ausschreibung für die Funktionen der 
Geschäftsführer der Fonds. Infolge des aufheben­
den Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes 
(Kundmachung BGBL Nr. 209/1991) betreffend 
die Beschränkung der Übernah me auf hartkäse­
taugliche Milch, ist eine verfassungskonforme 
Regelung in der Weise vorgesehen, daß im 
Einzelfall auf Antrag eine Aufhebung der Beschrän­
kung auf Übernahme von hartkäSetauglicher Milch 
zu bewilligen ist. Hinsichtlich der durch den 
Verfassungsgerichtshof mit Ablauf des 29. Februar 
1992 (Kundmachung BGBL Nr. 220/1991) erfolg­
ten Aufhebung von Bestimmungen im Richtmen­
gen bereich ist eine Verlängerung der Geltungsdauer 
einschlägiger Bestimmungen mittels Verfassungsbe­
stimmung bis zum Ablauf der Geltungsdauer des 
MOG am 30. Juni 1992 vorgesehen, um für das 
Wirtschaftsjahr 1991/92 eine ordnungsgemäße 
Abwicklung im Richtmengenbereich zu gewährlei­
st�n. Für die Zeit ab 1. Juli soll in der Zwischenzeit 
eine verfassungskonforme Neuregelung erarbeitet 
werden, die grundsätzlich am derzeitigen Richt­
mengenmodell anknüpfen wird. 

Der Ausschuß für Land- und Forst,,;irtschaft hat 
die erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung 

/ am 17. Juni 1991 in Verhandlung genommen. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter 
Ing. K 0 w a l  d die Abgeordneten Ing. R e  i c h  -
h o l  d, W a bI, L e i  k a m, Ing. S eh w ä r.z I e r, 
W o  I f, Regina H e  i ß, K i r  c h k n 0 p f, A c h  s 
und der Ausschußobmann Abgeordneter 

S c h w a r  z e n  b e r g  e r sowie der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschah Dipl.-Ing. Dr. Franz 
F i s  c hI e r das Wort. 

Die Abgeordneten S c h Vi a r z e n  b erg e r und 
W o  I f brachten einen umfassenden Abänderungs­
antrag betreffend Artikel II Z 2 (§ 3 Abs. 3), Z 5 (§ 5 
Abs.5), Z 7 (§ 13 Abs.2), Z 11 bis 14 (§ 14 -
Einfügung eines Abs. 2 a, § 16 - Einfügung eines 
Abs. 1 a, § 16 Abs. 2 sowie Einfügung eines Abs. 2 a, 
Einfügung einer Z 23 a (Einfügung eines Abs. 3 b in 
§ 56), Z 26 (Einfügung eines Abs. 3 a in § 57), 
Einfügung der Ziffern 26 a bis 26 c (§ 60 Abs. 1 und 
Abs. 2, § 61 Abs. 2), Einfügung einer Z 27 a 
(Einfügung § 68 a), Z 30 (§ 73 Abs.2), Z 42 
(§ 73 b), Z 44 (§ 75 b Abs. 2 a und § 75 c Abs. J), 
Z 48 (§ 87 Abs. 2 Z 1 und 2) ein. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor­
lage unter Berücksichtigung dieses obgenannten 
Abänderungsantrages teils einstimmig, teils mit 
Stimmenmehrheit angenommen. 

Ein Abänderungsantrag sowie eine Entschließung 
des Abgeordneten W a bI fanden nicht die 
Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Weiters traf der Ausschuß für Land- und 
Forstwirtschaft mIt Stimmenmehrheit folgende 
Feststellungen: 

Zu § 14 Abs. 2 und 2 a: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß späteSte�s mit 
dem Wirksamwerden einer EG-Marktordnung das 
derzeitige Regelungsinstrument der Beschränkung 
der Übernahmspflicht auf hartkäsetaugliche . Milch 
nicht mehr bestehen wird. Deshalb soll die 

. Rohstoffbasis für die Hartkäseerzeugung durch 
privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieben und Milcher-
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2 183 der Beilagen 

zeugern gesichert werden. Der Ausschuß geht 
davon aus, daß die notwendigen Schritte zur 
künftigen Sicherung der erforderlichen Rohstoffba­
sis von den Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrie­
ben in die Wege geleitet werden. 

Zu § 16 Abs. 1 a: 

Der Ausschuß geht davon aus, daß als Wiederver­
käufer auch jene Personen zu verstehen sind, die auf 
eigene oder fremde Rechnung in einem hiefür 
geeigneten Lokal direkt an Verbraucher verkaufen. 
Neben der Abgabe von Milch und Milcherzeugnis­
sen an der Betriebsstätte des Milcherzeugers an 
Wiederverkäufer ist auch eine Zustellung an 
Wiederverkäufer möglich. 

Zu § 73Abs.8a: 

Zu § 73 Abs. 8 a stellt der Ausschuß fest, daß die 
Erläuterungen in der Regierungsvorlage, 134 der 
Beilagen, dahingehend richtig zu stellen sind, daß 
die Anmeldung für die freiwillige Lieferrücknahme 
auch für die folgenden Wirtschaftsjahre gilt, sofern 

log. Kowald 

Berichterstatter 

nicht ein schriftlicher Widerruf oder bis 1 S. Juli des 
laufenden Wirtschaftsjahres eine schriftliche Ände­
rung vorgenommen wird. 

Zu § 75 Abs. 2 a Z 3 : 

Der Ausschuß geht davon aus, daß als geeigneter 
Nachweis für die Erfüllung der Bedingungen 
(insbesondere hinsichtlich der Bezahlung der 
Richtmenge) jedenfalls die Hinterlegung eines 
Sparbuches mit einer entsprechenden Einlage, die 
Leistung einer Bankgarantie oder der Bareinlage des 
geforderten Preises anzusehen sind. Allfällige 
Ersatzansprüche; die durch unrichtige Angaben 
entstehen, sind auf dem Zivilrechtsweg geltend zu 
machen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
A n  t r a g, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(134 der Beilagen) mit den a n g e s c h l o s s e n e n  . '

. A b  ä n d e r  u n g e n  die verfassungsmäßige Zu- ,. 
stimmung erteilen. 

Wien, 19910617 

Schwarzenberger 

Obmann 
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183 der Beilagen 3 

Abänderungen 

zuin Gesetzentwurf in 134 der Beilagen 

1. Art. II Ziffer 2 lautet: 

,,2. § 3 Abs. 3 lautet: 

,(3) Der Ausgleichsbeitrag ist nicht zu entrichten 
für Milch, die für Produzenten zwecks Verwendung 
im eigenen Haushalt oder im eigenen landwirt­
schaftlichen Betrieb im Werklohnverfahren verar­
beitet wird, sowie für Milch und Erzeugnisse aus 
Milch, die gemäß § 16 Abs. 1 a abgegeben wer­
den.'" 

2. Art. II Ziffer 5 lautet: 

,,5. § 5 Abs. 5 lautet: 

,(5) Soweit die Mittel des Fonds dies zulassen, 
kann der Ausgleichsbeitrag zur Erhöhung des 
Verbrauchs von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
(Schulmilchaktionen, Milchaktionen in Kasernen, 
Wohlfahrtsmilch usw.) sowie für sonstige absatzför­
dernde und allenfalls für produktionssichernde 
Maßnahmen in der Milchwirtschaft verwendet 
werden. Die Auszahlung von Zuschüssen für die 
Erzeugung von hartkäsetauglicher Milch kann 
überdies von der Erreichung bestimmter Qualitäts­
klassen abhängig gemacht werden. Dabei gelten die 
Abs. 2 bis 4 sinngemäß. Ferner kann der Fonds ab 
dem Jahr 1990 bis einschließlich 31. Dezember 1991 
zur Förderung der Strukturverbesserung Zuschüsse 
für die Stillegung von Betriebsstätten gewähren. Der 
Fonds hat durch Verordnung die näheren Bedin­
gungen, insbesondere über die Art und Höhe dieser 
Zuschüsse sowie über die Mindestdauer der 
Stillegung festzusetzen.'" 

3. Art. II Ziffer 7 lautet: 

,,7. § 13 Abs. 2 lautet: 

,(2) Einzugsgebiete sind geographisch begrenzte 
Gebiete, aus denen bestimmte Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetriebe oder deren wirtschaftliche 
Zusammenschlüsse die von den Erzeugern zur 

Abgabe gelangende Milch oder die Erzeugnisse aus 
Milch zu beziehen berechtigt und - soweit diese 
Waren den vom Fonds festgesetzten Bestimmungen 
über die Beschaffenheit von Milch und Erzeugnis­
sen aus Milch entsprechen und bei hartkäsetaugli­
cher Milch überdies die vom Fonds festgelegten 
Erzeugungsbedingungen eingehalten wurden (§ 17 
Abs. 1) - zu übernehmen verpflichtet sind. Die 
Erzeuger sind verpflichtet, Milch und Erzeugnisse 
aus Milch dem festgesetzten Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb oder wirtschaftlichen Zusam­
menschluß zu lieferh, sofern nicht 

1. Milch und Erzeugnisse aus Milch im eigenen 
Haushalt und im eigenen landwirtschaftlichen 
Betrieb verbraucht werden, 

2. Milch und Erzeugnisse aus Milch auf Grund 
vertraglicher Verpflichtungen an frühere Ver- . 
fügungsberechtigte über den milcherzeugen- . 
den Betrieb sowie an jene Personen, die zum 
früheren Verfügungsberechtigten in einem in 
Z 3 umschriebenen Naheverhältnis stehen, zu 
deren Selbstvers.orgung abgegeben werden, 

3. Milch und Erzeugnisse aus Milch unentgelt­
lich an den Ehegatten, Verwandte in gerader 
Linie einschließlich der Wahlkinder und 
Geschwister des Milcherzeugers zu deren 
Selbstversorgung und zur Versorgung der mit 
diesen Personen im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen abgegeben werden, 

4. Milch und Erzeugnisse aus Milch für die 
Verpflegung von eigenen Gästen im Umfang 
der Privatzimmervermietung abgegeben wer­
den, 

5. der Fonds im Einzelfall zur Selbstversorgung 
von Justizanstalten, Krankenanstalten, Schü­
lerheimen und vergleichbaren Einrichtungen 
aus Gründen der Billigkeit Ausnahmen bewil­
ligt, sofern zwischen dem Rechtsträger der 
vorstehenden Einrichtungen und jenem des 
milcherzeugenden Betriebes Eigentümeriden-
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4 183 der Beilagen 

tität oder Identität der Verfügungsberec�tig­
ten vorliegt, 

6. § 16 anzuwenden ist, 
7. der Fonds im Einzelfall aus Gründen der 

Billigkeit Milcherzeugern Ausnahmen zur 
Abgabe von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch an gesetzlich anerkannte Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, an deren Mitglieder 
sowie an Organisationen dieser Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, die zur Versorgung 
ihrer Mitglieder Milch und Erzeugnisse aus 
Milch beziehen, bewilligt, wenn auf Grund 
religiöser Riten dieser gesetzlich anerkannten 
Kirchen und Religionsgemeinschaften beson­
dere Vorschriften bei der Erzeugung, Bearbei­
tung und Verarbeitung von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch einzuhalten sind. 

Eine Pflicht zur Übernahme von Milch besteht 
nicht, wenn die angelieferte Milch zur Herstellung 
von Qualitätserzeugnissen in dem festgesetzten 
Betrieb nicht geeignet ist. Für Verwendungen 
gemäß Z 1 bis 3 sind keine Beiträge nach' diesem 
Bundesgesetz zu entrichten.'" 

4. Art. II Ziffern 11 bis 14 lauten: 

" 11. Nach § 14 Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a 
eingefügt: 

,(2 a) Milcherzeuger, für deren Betriebe eine 
Beschränkung auf Übernahme von hartkäsetaugli­
cher Milch besteht, können beim Fonds eine 
Aufhebung dieser Beschränkung der Übernahme 
von hartkäsetauglicher Milch beantragen. Der· 
Fonds hat die Aufhebung zu bewilligen, wenn Milch 
in einer für andere Produkte als Hartbse 
geeigneten einwandfreien guten Beschaffenheit auf 
dem Betrieb erzeugt werden kann. Sofern die Milch 
nicht mehr durch den bisherigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb übernommen wird, hat der 
Fonds erforderlichenfalls unter sinngemäßer An­
wendung des Abs. 1 einen anderen geeigneten 
Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetrieb zu bestim­
men. Für die vom Milcherzeuger nach Aufhebung 
der Beschränkung übernommene Milch oder 
Erzeugnisse aus Milch ist ein Zuschuß gemäß § 5 
Abs. 1 Z 2 höchstens in jenem Ausmaß zu gewähren, 
wie er für die Übernahme von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch dem bisherigen Bearbei­
tungs- und Verarbeitungsbetrieb gewährt wird. Eine 
Erhöhung des Zuschußsatzes wegen Übernahme 
der nicht hartkäsetauglichen Milch und der daraus 
hergestellten Erzeugnissen aus Milch ist unzulässig. 
Übersteigende Kosten für diese Übernahme von 
nicht hartkäsetauglicher Milch und daraus herge­
stellten Erzeugnissen aus Milch können vom 
übernehmenden Bearbeitungs- und Verarbeitungs­
betrieb auf den Milcherzeuger überwälzt werden.' 

12. Nach § 16 Abs. 1 wird folgender Abs. I a 
eingefügt: 

,(1 a) Milcherzeuger, die. im Rahmen einer 
biologischen Landwirtschaft im Sinne des Österrei­
chischen Lebensmittelbuches (§ 51 LMG 1975) 
Milch und Erzeugnisse aus Milch herstellen, dürfen 
derartige Milch sowie derartige herkömmlicher­
weise von Landwirten hergestellte Erzeugnisse aus 
Milch, soweit diese Waren aus dem eigenen Betrieb 
im Rahmen der biologischen LandwirtSchaft stam­
men, an Wiederverkäufer, die diese Waren 
unmittelbar an Verbraucher verkaufen, abgeben. 
Milcherzeuger, auf deren milchwirtschaftlichen 
Betrieben seit dem I. Juli 1978 keine Einzelricht­
menge vorhanden ist und auch zwischenzeitlich 
nicht erworben wurde, dürfen Milch mit einem 
Fettgehalt von 8% und mehr sowie herkömmlicher­
weise von Landwirten hergestellte Erzeugnisse aus 
Milch, soweit diese Waren aus dem eigenen Betrieb 
stammen, an Wiederverkäufer, die diese Waren 
unmittelbar an Yerbraucher verkaufen, abgeben. 
Die Abgabe an Wiederverkäufer ist von den 
Milcherzeugern unter Verwendung eines vom 
Fonds anzulegenden Formblattes jährlich bis 
31. Jänner dem zuständigen Bearbeitungs- und 
Verarbeitungsbetrieb zu melden.' 

13. § 16 Abs. 2 lautet: 

,(2) Der Fonds hat eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
zu erteilen, wenn ein entsprechender Antrag vor 
dem 1. Juli 1991 beim Fonds eingelangt ist und dies 
entweder zur ordnungsgemäßen Versorgung der 
Bevölkerung erforderlich ist oder es sich um die 
unmittelbare Abgabe von Milch und Erzeugnissen 
aus Milch auf Almen (§ 71 Abs. 3 und 4) oder die 
unmittelbare Abgabe von den in Abs. I Z 2 
genannten Waren auf Veranstaltungen traditionel­
ler Art handelt. Weiters hat der Fonds für einen 
Antrag, der vor dem I. JulL 1991 gestellt wird, eine 
Bewilligung gemäß Abs. 1 zu erteilen, wenn es sich 
um die unmittelbare Abgabe von Milch und 
Erzeugnissen aus Milch im Rahmen eines soge­
nannten "biologischen Landbaues" handelt, der 
Milcherzeuger einer vom Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft anerkannten Organisation im 
Bereich' des "biologischen Landbaues" angehört 
und die Milch und Erzeugnisse aus Milch nach den 
Richtlinien dieser Organisation erzeugt werden. 
Sofern eine Bewilligung gemäß Abs. 1 nicht erteilt 
werden kann und sich der Antrag auf eine gemäß 
Abs. 2 a zulässige Form der Abgabe bezieht, hat der 
MilchwirtSchaftsfonds dem Antragsteller dies. be­
kanntzugeben und es entfällt die Verpflichtung zur 
bescheidmäßigen Erledigung des Antrages. In den 
übrigen Fällen hat der Fonds über die Anträge zu 
entscheiden.' 

14. Nach § 16 Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a 
eingefügt: 

,(2 a) Ab dem 1. Juli 1991 können nachstehende 
Arten der Abgabe von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch durchgeführt werden: 
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1. unmittelbare Abgabe von Milch und Erzeug­
nisse aus Milch an der Betriebsstätte gemäß 
Abs. 1 oder 

2. unmittelbare Abgabe von den in Abs. 1 Z 2 
genannten Waren auf Veranstaltungen tradi­
tioneller Art oder 

3. Abgabe von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch auf Almen (§ 71 Abs.3 und 4) 
unmittelbar an Verbraucher oder 

4. Abgabe von Erzeugnissen aus Milch, die auf 
Almen aus Almmilch (§ 71 Abs.3 und 4) 
hergestellt wurden, an der Betriebsstätte des 
Milcherzeugers (Heimgut) oder auf Veran­
staltungen traditioneller Art unmittelbar an 
Verbraucher oder 

5. Abgabe von Milch sowie von Erzeugnissen aus 
Milch gemäß Abs. 1 a. 

Eine Bewilligung nach Abs. 1 ist nicht erforder­
lich. ' '' 

5. Nach Art. II Ziffer 23 wird folgende Ziffer 23 a 
eingefügt: 

,,23 a. Nach § 56 Abs. 3 a wird folgender Abs. 3 b 
eingefügt: 

,(3 b) Für Personen, die bei Inkrafttreten dieses 
, Bundesgesetzes für einen unbefristeten Zeitraum 
mit der Geschäftsführung betraut sind, beginnt die 
fünf jährige Funktionsperiode mit Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes.''' 

6. Art. Ir Ziffer 26 lautet: 

,,26. Nach § 57 Abs.3 wird folgender Abs. 3 a 
eingefügt: 

,(3 a) Die Fonds haben sich unbeschadet der 
Zuständigkeit der Kontrollausschüsse zur Prüfung 
ihrer Gebarung sowie des Jahresabschlusses auch 
eines Wirtschaftsprüfers zu bedienen.''' 

7. Nach Art. II Ziffer 26 werden die Ziffern 26 a 
bis 26 c eingefügt: 

,,26 a. § 60 Abs. 1 lautet: 

,(1) Der Aufwand des Milchwirtschaftsfonds 
einschließlich der Kosten der Staatsaufsicht sowie 
der Kosten, die bei der Abwicklung von Förde­
rungsmaßnahmen und absatzfördernden Maßnah­
men gemäß § 68 a entstehen, wird durch Verwal­
tungskostenbeiträge gedeckt, die die Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetriebe sowie ihre wirtschaftli­
chen Zusammenschlüsse nach den Umsätzen zu 
leisten haben, die sie in Milch oder Erzeugnissen aus 
Milch erzielen und die 0,45 vH dieser Umsätze 
nicht übersteigen dürfen.' 

, 26 b. Nach § 60 Abs. 1 wird folgender Abs. 2 
eingefügt: ' 

,(2) Der Aufwand des Getreidewirtschaftsfonds 
einschließlich der Kosten der Staatsaufsicht sowie 
der Kosten, die bei der Abwicklung von Förde­
rungsmaßnahmen und absatzfördernden Maßnah-

men gemäß § 68 a entstehen, wird durch Verwal­
tungskostenbeiträge gedeckt, die die Mühlen nach 
den vermahlenen Vulgareweizenmengen im Rah­
men der Handelsvermahlung von Vulgareweizen zu 
leisten haben und die höchstens 16 Groschen je 
Kilogramm vermahlener V ulgareweizenmenge be­
tragen. Für Exportvermahlung sind keine Verwal­
tungskostenbeiträge zu entrichten.' 

26 c. § 61 Abs. 2 lautet: 

,(2) Die Erträge aus dem Beitrag sind in einem 
Ausmaß von 96 vH dem Milchwirtschaftsfonds zur 
Deckung seines Aufwandes einschließlich der 
Kosten der Staatsaufsicht sowie der Kosten, die bei 
der Abwicklung von Förderungsmaßnahmen und 
absatzfördernden Maßnahmen gemäß § 68 a entste­
hen, zu überweisen. Die verbleibenden 4 vH der 
Erträge dienen zur Deckung der Kosten, die dem 
Bund bei der Erhebung des Beitrages erwachsen.'" 

8. Nach Art. H. Ziffer 27 wird folgende Ziffer 27 a 
eingefügt: 

,,27 a. Nach § 68 wird folgender § 68 a eingefügt: 

,§ 68 a. (1) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft ist ermächtigt, die Fonds unter 
Bedachtnahme auf ihren Wirkungsbereich oder mit 
diesem im Zusammenhang stehenden Produktions­
alternativen mit der Abwicklung von Förderungs­
maßnahmen und absatzfördernden Maßnahmen zu 
beauftJ::,agen. Diese Maßnahmen sind von den Fonds 
gemäß den Richtlinien oder Aufträgen, die der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu 
erlassen hat, durchzuführen. 

(2) Kosten, die' bei der Abwicklung von 
Maßnahmen gemäß Abs. 1 entstehen, sind bei den 
Fonds dur�h Einnahmen aus Verwaltungskosten­
beiträgen (§ 60) und Beiträgen gemäß § 61 zu 
bedecken. 

(3) Soweit bei den Fonds bei der Abwicklung von 
Maßnahmen gemäß Abs. 1 Zinsen anfallen, sind 
diese Zinsen von den Fonds monatlich in dem auf 
den Anfall der Zinsen folgenden Monat an den 
Bund abzuführen.' '' 

9. In Art. II Ziffer 30 lautet § 73 Abs. 2: 

,,(2) (Vertassungsbestimmung) Die Einzelricht­
menge steht dem jeweiligen Verfügungsberechtig­
ten über einen milcherzeugenden Betrieb zu. Geht 
das Verfügungsrecht auf einen anderen über, so 
bleibt die Einzelrichtmenge bestehen, sofern der 
Betrieb weiterhin selbständig bewirtschaftet wird 
oder bewirtschaftbar ist. Ist der Verfügungsberech­
tigte Pächter, so steht ihm - sofern er die 
Milcherzeugung auf dem Pachtbetrieb nicht weiter­
hin aufrecht· erhält - die Einzelrichtmenge nur 
dann' zu, wenn außerdem die Pachtdauer minde­
stens ein Wirtschaftsjahr beträgt und er alle vor 
Beginn des Pachtverhälinisses zum milcherzeugen­
den Betrieb gehörenden Flächen pachtet; zu diesen 
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Flächen gehören nicht Bauflächen, Weingärten, 
Wald, Ödland, Hausgärten und Obstgärten, die sich 
der Verpächter zurückbehalten hat. Wenn ein 
bisher einheitlich bewirtschafteter Betrieb in meh­
rere selbständig bewirtschaftete Betriebe aufgeteilt 
wird oder wenn bisher gemeinsam bewirtschaftete 
Betriebe aufgeteilt werden, ist die Einzelrichtmenge 
entsprechend einer Vereinbarung aufzuteilen, die 
spätestens ein Jahr nach dieser Auf teilung geschlos­
sen wurde; sie wird mit dem auf die Bekanntgabe 
der Vereinbarung an den zuständigen Bearbeitungs­
und Verarbeitungsbetrieb folgenden Monatsersten 
wirksam. Kommt innerhalb eines Jahres nach der 
vorgenannten Auf teilung eine Vereinbarung nicht 
zustande, so ist die Einzelrichtmenge in jenem 
Verhältnis aufzuteilen, wie die zum Grundbestand 
der aufgeteilten Betriebe gehörigen Flächen (ohne 
Berücksichtigung von Bauflächen, Weingärten, 
Wald, Almen, Ödland, Hausgärten und Obstgärten) 
aufgeteilt wurden. Bis zur endgültigen Auf teilung 
der Einzelrichtmenge wird diese gleichmäßig 
aufgeteilt. Sofern im folgenden nicht anderes 
bestimmt wird, bleibt die Einzelrichtmenge von 
Wirtschaftsjahr zu Wirtschaftsjahr gleich (Wah­
rungsmenge)." 

10. In Art. II Ziffer 42 lautet § 73 b: 

,,§ 73 b. (1) Wird die Haltung von Kühen in 
einem milcherzeugenden Betrieb durch ein unvor­
hersehbares und unabw�ndbares Ereignis wie 
insbesondere durch Zerstörung des Stalles durch 
Brand, Hochwasser oder Lawine unmöglich (unbe­
nützbarer Betrieb), kann' der Vedügungsberechtigte 
über diesen Betrieb für eine vorübergehende Dauer 
von höchstens 36 Monaten ab dem auf das Ereignis 
folgenden Monatsersten die Einzelrichtmenge die­
ses Betriebes auf einen oder mehrere andere 
landwirtschaftliche Betriebe (übernehmende Be­
triebe) übertragen. Eine ÜbersteIlung der Kühe vom 
milcherzeugenden auf einen oder mehrere landwirt­
schaftliche Betriebe ist bereits ab dem Tag des 
Ereignisses zulässig, wobei auf die übernehmenden 
Betriebe im verbleibenden Restmonat ab Beginn der 
Einstellung nur die vom unbenützbaren Betrieb 
noch nicht ausgenützten Anteile der Einzelricht­
menge, die ansonsten dem milcherzeugenden 
Betrieb zugestanden wären, für diesen Restrnonat. 
vorübergehend übertragen werden können. 

(2) Die vorübergehende Übertragung der Einzel­
richtmenge ist vom Verfügungsberechtigten des 
unbenützbaren Betriebes jenem Bearbeitungs- und 
Verarbeitungs betrieb schriftlich anzuzeigen, der für 
die Übernahme von Milch und Erzeugnissen aus 
Milch bezüglich des unbenützbaren Betriebes 
zuständig ist. Dieser Bearbeitungs- und Verarbei­
tungsbetrieb hat hievon den Milchwirtschaftsfonds 
sowie allenfalls andere betroffene Bearbeitungs­
und Verarbeitungs betriebe zu verständigen. 

(3) Die vorübergehende· Übertragung ist nur dann 
wirksam, wenn 

1. die Anzeige von sämtlichen Verfügungsbe­
rechtigten des unbenützbaren Betriebs sowie 
von allen Verfügungsberechtigten über die die 
Einzelrichtmenge vorübergehend überneh­
menden Betriebe unterzeichnet wurde, 

2. über eine allfällige Auf teilung der Einzelricht­
menge auf mehrere Betriebe eine von allen 
Beteiligten gemäß Z 1 unterfertigte Erklärung 
vorliegt und die jeweils vorübergehend über­
tragenen und auf ein Wirtschaftsjahr bezoge­
nen Mengen jeweils zur Gänze durch 
12 teilbar sein müssen, 

3. die Übertragung der Einzelrichtmenge auf 
landwirtschaftliche Betriebe erfolgt, die im 
selben Einzugsgebiet wie der unbenützbare 
Betrieb oder einem unmittelbar daran angren­
zenden Einzugsgebiet liegen, 

4. vom Verfügungsber�chtigten des unbenützba­
ren Betriebes Nachweise über das Ereignis 
gemäß Abs. 1 sowie über die Unmöglichkeit 
der Haltung von Kühen vorgel�gt werden, 
und 

5. der Antrag vollständige Angaben über die 
betroffenen Verfügungsberechtigten sämtli­
cher, von der vorübergehenden Übertragung 
betroffenen Betriebe sowie die Anschrift dieser 
Betriebe enthält. 

(4) Der Milchwirtschaftsfonds hat im Wege der 
zuständigen Regionalkommission das Vorliegen des 
Ereignisses gemäß Abs. 1 sowie der Unmöglichkeit 
der Haltung von Kühen im unbenützbaren Betrieb 
durch eine Regionalkommission gemäß § 56 Abs. 6 
überprüfen zu lassen. Liegen die Voraussetzungen 
gemäß Abs. 1 oder andere Voraussetzungen für eine 
vorübergehende Übertragung nicht oder nicht mehr 
vor und wurde keine schriftliche Erklärung gemäß 
Abs. 7 abgegeben, hat der Fonds mit Bescheid 
festzustellen, daß die vorübergehende Übertragung 
unwirksam oder mit Beginn des Wegfalls der 
Voraussetzungen unwirksam geworden ist. 

(5) Wird die vorübergehende Übertragung 
während eines Wirtschaftsjahres wirksam, so ist der 
unbenützbare Betrieb bis zum Eintritt des Ereignis­
ses gemäß Abs. 1 für jeden vollen Monat mit je 
einem Zwölf tel der ihm zustehenden Einzelricht­
menge zuzüglich der Anlieferungsmenge innerhalb 
seines Einzelrichtmengenanteils für jenen Monat, in 
dem das Ereignis eingetreten ist, abzurechnen. 
Nahm der unbenützbare Betrieb während dieses 
Zeitraumes auch an der freiwilligen Lieferrück­
nah me teil, so ist auch hinsichtlich der Bemessung 
der Prämie oder einer allfälligen Rückzahlung die 
Ausgangsmenge auf die Anzahl der Liefermonate 
aliquot umzulegen. Dabei ist jener Monat, in dem 
das Ereignis gemäß Abs. 1 eingetreten ist, in vollem 
Umfang zu berücksichtigen. 

(6) Ab dem Wirksamwerden der vorübergehen­
den Übertragung der Einzelrichtmenge erhöht sich 
die Einzelrichtmenge des jeweiligen übernehmen-
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den Betriebes im Ausmaß der auf den Übertra­
gungszeitraum entfallenden Anteile der vorüberge­
henden übertragenen Einzelrichtmenge bis zum 
Wirksamwerden der Rückübertragung der EinzeI­
richtmenge auf den ursprünglichen Betrieb. Neh­
men die übernehmenden Betriebe an der freiwilligen 
Lieferrücknahme teil, so sind die abgelieferten 
Mengen von Milch und Erzeugnissen aus Milch 
während der Dauer der vorübergehenden Übertra­
gung zunächst auf die vorübergehend übertragenen 
monatlichen Anteile der Einzelrichtmenge anzu­
rechnen. Die vorübergehend übertragenen Anteile 
der Einzelrichtmengen bleiben hinsichtlich der 
Ausgangsmenge außer Ansatz. Die vorübergehend 
übertragenen monatlichen Anteile sind auch nicht in 
die Berechnung der Ausgangsmenge bei den 
übernehmenden Betrieben in der Folge einzubezie­
hen. 

(7) Die vorübergehende Übertragung endet mit 
dem Beginn jenes Monatsersten, der auf das 
Einlangen einer entsprechenden schriftlichen Erklä­
rung jenes Verfügungsberechtigten folgt, der über 
den seinerzeit unbenützbar gewordenen Betrieb 
verfügungsberechtigt ist. Die vorübergehende Über­
tragung endet jedenfalls spätestens nach Ablauf 
eines Zeitraumes von 36 Monaten, beginnend mit 
jenem Monatsersten, der auf den Eintritt des 
Ereignisses gemäß Abs. 1 folgt. Ab .Rückübertra­
gung der Einzelrichtmenge ist der wieder benütz­
bare Betrieb ( = ehemaliger unbenützbarer Betrieb) 
hinsichtlich seiner Einzelrichtmenge mit je einem 
Zwölf tel für jeden Monat des verbleibenden 
Wirtschaftsjahres abzurechnen. Während dieses 
Zeitraumes kann der wieder benützbare Betrieb 
nicht an der freiwilligen Lieferrücknahme teilneh­
men. 

(8) Vorübergehend übertragene Einzelrichtmen­
gen können von den übernehmenden Betrieben 
ansonsten weder weiter übertragen werden noch 
können sie während der vorübergehenden Übertra­
gung erlöschen. Diese Einzelrichtmengen sind beim 
jeweils übernehmenden Betrieb auf Vorgänge 
gemäß § 75 nicht einzurechnen. 

(9) Wird die Haltung von Kühen in einem 
milcherzeugenden Betrieb vor dem 1. Juli 1991 auf 
Grund elnes in Abs. 1 genannten Ereignisses 
unmöglich, so sind die Abs. 1 bis 8 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß 

1. eine vorübergehende Übertragung der Einzel­
richtmenge frühestens ab 1. Juli 1991 möglich 
ist, 

2. in den höchstens 36 Monate betragenden 
Übertragungszeitraum auch die vor dem 
1. Juli 1991 liegenden Monate, die dem 
Eintritt des in Abs. 1 genannten Ereignisses 
folgten, einzurechnen sind und 

3. hinsichtlich der Übertragung ab 1. Juli 1991 
die Anzeige bis spätestens 31. Juli 1991 zu 
erfolgen hat." 

11. In Art. II Ziffer 44 lautet § 75 Abs. 2 a: 

,,(2 a) Der über den zuvor verpachteten Betrieb 
Verfügungsberechtigte darf bis zur endgültigen 
Entscheidung, ob und in welchem Ausmaß die 
Einzelrichtmenge oder Anteile der Einzelrichtmen­
gen gemäß Abs. 1 übertragen werden, Verfügungen 
über eine Übertragung der am ehemaligen Pachtbe­
trieb verbleibenden Einzelrichtmenge nur insoweit 
treffen, als diesbezüglich seitens des ehemaligen 
Pächters innerhalb der in Abs. 2 genannten Frist 
kein Anspruch auf Richtmengenübertragung gel­
tend gemacht wird. " 

12. In Art. II Ziffer 44 lautet § 75 c Abs. 3: 

,,(3) Anstelle einer Verlängerung der Partner­
schaftsverträge (Abs. 1) und der Pachtverträge 
(Abs. 2) können dieselben Vertragspartner oder 
deren Rechtsnachfolger vereinbaren, daß die 
bislang durch Partnerschaftsvertrag oder Pachtver­
trag übertragenen Einzelrichtmengen oder durch 
Pachtvertrag übertragenen Anteile von Einzelricht­
mengen unter sinngemäßer Anwendung des § 75 im 
Ausmaß von 85 vH gerundet auf die nächste zur 
Gänze durch zwölf teilbare Zahl, auf die bisherigen 
Partner oder Pächter bzw. deren Rechtsnachfolger 
unmittelbar nach Ablauf des bisher geltenden 
Partnerschaftsvertrages oder Pachtvertrages über­
gehen. Die Differenz auf 100 vH der übertragenen 
Einzelrichtmengen oder der übertragenen Anteile 
der Einzelrichtmenge erlischt entschädigungslos. 
Dabei ist § 75 Abs. 2 a, Abs. 5 bis 7, letzterer soweit 
er sich auf Abs. 2 a, S und 6 bezieht, nicht 
anzuwenden. § 7S bleibt - soweit es sich um eine 
Übertragung der Einzelrichtmenge an andere als die 
vorgenannten Vertragspartner handelt - unbe­
rührt. Soll dabei nach Übertragung der Einzelricht­
mengen oder von Anteilen von Einzelrichtmengen 
die Einzelrichtmenge des Erwerbers ein Ausmaß 
von 140 004 kg überschreiten, ist der beabsichtigte 
Erwerb dem Milchwirtschaftsfonds vor dessen 
Durchführung anzuzeigen und von der Regional­
kommission (§ 56 Abs. 6) zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für den Erwerb dieser Einzelricht­
mengen oder Anteile von Einzelrichtmengen erfüllt 
sind. " 

13. Art. II Ziffer 48 lautet: 

,,48. § 87 Abs. 2 Z 1 und 2 lautet: 

,1. dem § 13 Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 zweiter 
Satz oder Abs. 4 erster Satz oder dem § 16 
Abs. 2 a oder Abs. 6 letzter Satz zuwiderhan­
delt, 

2. einer Verordnung oder einem Bescheid auf 
Grund des § 14 Abs. 2, Abs. -2 a, des § lS 
Abs. 1, des § 16 Abs. 3, des § 17 Abs. 3 oder 
§ 32 zuwiderhandelt, ''' 

183 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




